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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.2007

Norm

EuGVVO allg

Rechtssatz

Bei der gebotenen vertragsautonomen Auslegung der in der EuGVVO verwendeten Begri0e ist nicht nur die bisherige

zu den in der EuGVVO verwendeten Begri0en ergangene Rechtsprechung des EuGH heranzuziehen, sondern auch die

Rechtsprechung anderer mitgliedstaatlicher Gerichte zu berücksichtigen.
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